
IHR UMGANG MIT DEM BESTELLERPRINZIP

 » Durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz, welches am 1. Juni 2015 

in Kraft getreten ist, wird das sog. »Bestellerprinzip« umgesetzt. 

Nach der Neuregelung wird versucht, künftig den Interessen von 

Wohnungssuchenden und Wohnungseigentümern gerecht zu 

werden. Der Dienstleistungscharakter des Immobilienmaklers 

erhält somit eine neue Qualität. 

 » Unser Ziel ist es, auf individuelle Bedürfnisse von Wohnungs-
suchenden und Wohnungseigentümern zu reagieren sowie 
optimale Lösungen anzubieten und umzusetzen.






